
Beschluss: 
 
1. Der Stadtrat beschließt die Aufhebung des Beschlusses III/2001/01855 (Halle-Sicherheit 

durch Verantwortung „Präventionsrat gegen Rassismus, Gewalt und Kriminalität – für 
Toleranz und Integration“) vom 12.12.2001. 
 

2. Der Präventionsrat soll seine Arbeit im zweiten Quartal 2020 aufnehmen. 
 

3. Der Stadtrat beschließt das vom Präventionsrat erarbeitete und einstimmig empfohlene 
Konzept zu dessen Neuausrichtung (Anlage) mit folgenden Änderungen in der Anlage 
„Neuausrichtung des Präventionsrates 2019“ und „Organigramm Präventionsrat Halle“. 
Ergänzend zu den in dem Konzept genannten Arbeitsgruppen (AGs), soll eine AG 
Alkoholmissbrauch im öffentlichen Raum eingesetzt werden. 
 

 
Neuausrichtung des Präventionsrates 2020 
 
Ziel: 
 
Das Ziel der Neuausrichtung ist die Schaffung einer effektivarbeitenden und an fachlichen 
Kompetenzen der Akteure ausgerichteten Arbeitsstruktur. Grundlage für diese Struktur sind die 
positiven Erfahrungen im Netzwerk Migration und Integration der Stadt Halle (Saale) sowie des 
Präventionsrates der Stadt Hildesheim. 
 
Struktur und Arbeitsweise: 
 
Im Zentrum der neuen Struktur des Präventionsrates stehen die Arbeitsgruppen. In diesen 
erfolgt eine fachliche Diskussion zu aktuellen Themen und Herausforderungen in der Stadt. Das 
Ziel ist die Vernetzung der an diesen Themen arbeitenden Akteure, so dass Absprachen zur 
zielgerichteten Arbeit, ein Informationsaustausch untereinander, aber auch 
Handlungsempfehlungen an Stadtrat und Stadtverwaltung gegeben werden können. Die 
Mitarbeit in den Arbeitsgruppen sollte kontinuierlich erfolgen, jedoch ist auch eine temporäre 
Teilnahme von Interessierten zu konkreten Themen jederzeit möglich. 
 
Die Steuerung der Arbeit in den Arbeitsgruppen erfolgt über die Moderatorinnen und 
Moderatoren. Die Moderation ist Ansprechpartner für die Mitglieder in den Arbeitsgruppen, 
verfolgt das Themenfeld im Tagesgeschehen und stellt Themen für die kontinuierlich 
stattfindenden Sitzungen der Arbeitsgruppe zusammen. Sie berücksichtigt dabei auch 
Vorschläge der Mitglieder und ist gleichzeitig das Bindeglied zur Steuerungsgruppe. 
 
Die Steuerungsgruppe koordiniert die Arbeit des Präventionsrates und tagt viermal im Jahr. Sie 
berät mit den Moderationen der Arbeitsgruppen die aktuellen Themen und nimmt Empfehlungen 
aus den AGs entgegen. Die Steuerungsgruppe gibt Handlungsempfehlungen an die 
Stadtverwaltung und den Stadtrat.  
 
Sie wird besetzt mit den Moderationen der Arbeitsgruppen sowie drei weiteren Personen. Die 
Berufung einer Vertretung des Polizeireviers Halle, einer Vertretung eines im 
Präventionsbereiches tätigen freien Trägers und einer Vertretung einer wissenschaftlichen 
Einrichtung erfolgt für zwei Jahre durch die Vollversammlung auf Vorschlag der Stadtverwaltung 
und durch Beschluss des Stadtrates. 
 



Die Koordinierungsstelle des Präventionsrates unterstützt den Präventionsrat bei der 
Durchführung seiner Aufgaben. Dazu ist die vorgesehene 0,5 Personalstelle nach dem 
Beschluss des Stadtrates zur Neustrukturierung schnellstmöglich zu besetzen. 
 
Eine Vollversammlung soll einmal im Jahr zusammenkommen, um die Arbeit des vergangenen 
Jahres sowie Themen des kommenden Jahres zu diskutieren. Gleichzeitig kann die 
Vollversammlung im Einvernehmen mit der Steuerungsgruppe über die Einrichtung neuer und 
die Beendigung vorhandener Arbeitsgruppen befinden. Zur Vollversammlung gehören 
Einzelpersonen und je ein Vertreter von Vereinen oder Institutionen, die im Präventionsrat 
mitarbeiten. 
 
Die Geschäftsordnung ist von der Vollversammlung zu beschließen und dem Stadtrat zur 
Kenntnis zu geben. 
 
Der Präventionsrat legt der Stadtverwaltung und dem Stadtrat in seiner beratenden Funktion 
einen jährlichen Tätigkeitsbericht mit Handlungsempfehlungen für die Präventionsarbeit in der 
Stadt Halle (Saale) vor. 
 
Arbeitsgruppen: 
 
Im Rahmen eines Workshops am 22.02.2019 haben verschiedene Akteure der Stadtgesellschaft 
über die inhaltlichen Schwerpunkte der Arbeit des Präventionsrates diskutiert und dabei 
potentielle Netzwerkpartner und aus aktueller Sicht notwendige und mögliche Arbeitsgruppen 
identifiziert. 
 
Aufgaben des Präventionsrates bzw. der Arbeitsgruppen sollen die Vernetzung und 
gegenseitige fachliche Unterstützung von in den Themenfeldern arbeitenden Einrichtungen und 
Vereinen sein. Der Präventionsrat sammelt und analysiert städtische Problemlagen und ist 
Ansprechpartner für Organisationen und Institutionen. Er soll im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit über seine Themen beraten und informieren. 
 
Auf Grundlage aktueller Herausforderungen sowie dem Vorhandensein von potentiellen 
Akteuren in den Themenbereichen, die für das Funktionieren einer Arbeitsgruppe notwendig 
sind, wurde die Einrichtung der Arbeitsgruppen „Opferschutz, häusliche Gewalt und Stalking“, 
„Sicherheit für ältere Menschen“, „Diskriminierung“ sowie „Schulumfeld und Freizeit“ empfohlen. 
 
Die bereits bestehende „AG gegen häusliche Gewalt, Stalking und Mobbing“ der 
Gleichstellungsbeauftragten wird als Arbeitsgruppe des Präventionsrates weitergeführt und um 
das Themenfeld Opferschutz erweitert. Das Themenfeld „Mobbing“ soll als Querschnittsthema in 
allen Arbeitsgruppen behandelt werden. 
 
Die Koordination der Arbeit der Gruppen erfolgt durch eine von der Arbeitsgruppe bestimmte 
Moderation, die Mitglied der Arbeitsgruppe ist. Über die konkrete Ausrichtung der Arbeit und die 
in den Arbeitsgruppen behandelten Fragestellungen entscheiden die Arbeitsgruppen 
eigenständig. 



Anlage „Organigramm Präventionsrat Halle“ 
 
-Steuerungsgruppe – 
Vertretung Polizei, Vertretung Wissenschaft, Vertretung Freier Träger, Moderatorinnen und 
Moderatoren der Arbeitsgruppen,  
Unterstützung: Koordinierungsstelle Präventionsrat 
 


